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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

1 23,240
(Bau-km

1+433,50)

(neu)
Bauwerk 3627 559
Brücke im Zuge der B 444
über Schwarzwasser

(alt)
Bauwerk 3627 531 und
Bauwerk 3627 001

a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Das Brückenbauwerk 3627 531 im Zuge der B 444 über die
Schwarzwasser und das Brückenbauwerk 3627 001 im
Zuge eines östlich verlaufenden Radweges über die
Schwarzwasser werden durch ein neues, gemeinsames
Bauwerk ersetzt. Das Bauwerk wird künftig die B 444 und
den straßenbegleitenden Radweg aufnehmen.

Das Brückenbauwerk erhält folgende Abmessungen:
Kreuzungswinkel = 77,30 gon
Breite zw. Geländern = 13,80 m
Lichte Weite ≥ 3,60 m
Lichte Höhe ≥ 2,08 m

Die beiden vorhandenen Bauwerke werden vollständig
zurückgebaut.

Die Entwässerung des Bauwerkes erfolgt, wie bisher, über
die Straßenseitengräben. Eine Direkteinleitung in das
Gewässer „Schwarzwasser“ ist nicht vorgesehen.

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

2 Bau-km
1+400 bis

1+480

Ausbau der B 444 a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Im Zuge des Neubaus des BW 3627 559 wird die B 444 auf
einer Länge von ca. 80 m ausgebaut und höhenmäßig
angepasst.

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).

3 Bau-km
11+009,367

bis
11+086,963
(Radweg)

straßenbegleitender Radweg a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Der vorh. straßenbegleitende Radweg wird auf einer Länge
von 77,596 m nach Westen an die B 444 wie im Lageplan
dargestellt herangeschwenkt. Der vorh. Radweg und das
Bauwerk 3627001 wird in diesem Bereich zurückgebaut.

Die Breite des neu geplanten Radweges beträgt 1,80 m
(Anschluss Bestand) bis 3,00 m Bauwerksbereich.

Der neue Radweg erhält eine gebundene Befestigung in
Asphaltbauweise.

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).

4 Bau-km
1+400 bis

1+465

straßenbegleitender Graben a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Der vorhandene Graben wird im Kreuzungsbereich mit dem
verschwenkten Radweg mit Rohrdurchlässen verrohrt und
im Anschlussbereich an den Graben Schwarzwasser östlich
des neuen Radweges wie dargestellt angepasst.

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

5 11+018,00
(Radweg)

Durchlass 1 unter dem
Radweg

Durchlass:
a) -
E und U:
b) Bundesrepublik Deutschland
    (Bundesstraßenverwaltung)
Gewässer:
a) und b)
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Beim Bau des Radweges entsteht durch die Verschwenkung
auf den östlichen Kappenbereich des Ersatzneubaus eine
neue Kreuzung mit dem vorhandenen Straßenseitenraben.
Der vorhandene Graben entwässert, unter dem Radweg
hindurch, wie im Bestand, östlich in das Gewässer
„Schwarzwasser“.

Dazu wird ein Durchlass mit folgenden Abmessungen neu
errichtet:

Durchmesser:             DN 500
Länge:                         7,00 m
Gefälle:                        0,70 %

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

6 11+079,00
(Radweg)

Durchlass 2 unter dem
Radweg

Durchlass:
a) -
E und U:
b) Bundesrepublik Deutschland
    (Bundesstraßenverwaltung)
Gewässer:
a) und b)
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Beim Bau des Radweges entsteht durch die Verschwenkung
auf den östlichen Kappenbereich des Ersatzneubaus eine
neue Kreuzung mit dem vorhandenen Straßenseitenraben.
Der vorhandene Graben entwässert, unter dem Radweg
hindurch, wie im Bestand, westlich in das Gewässer
„Schwarzwasser“.

Dazu wird ein Durchlass mit folgenden Abmessungen neu
errichtet:

Durchmesser:             DN 500
Länge:                         8,50 m
Gefälle:                        0,70 %

Kosten- und Unterhaltungsträger ist die die Bundesrepublik
Deutschland (Bundesstraßenverwaltung).



    Seite 5 von 12

Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

7 Bau-km
1+425 bis

1+450

Fernmeldekabel a) und b)
htp GmbH

Infolge der Verlegung des Radweges östlich der B 444 wird
das vorhandene Fernmeldekabel überbaut. Die vorhandene
Fernmeldeleitung (Erdkabel) muss im Überbauungsbereich
der Verkehrsanlage, soweit technisch erforderlich,
entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert oder
baulich angepasst werden.
Die vorhandene Leitung wurde eingemessen und ist beim
Bau zu beachten .
Weiterhin ist das Fernmeldekabel im Bereich des geplanten
Radweges während der Bauzeit zu sichern.

Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden
Verträgen bzw. gesetzlichen Regelungen.

Für Fernmeldeleitungen gilt das Telekommunikationsgesetz
in der letztgültigen Fassung und den dazu erlassenen
Vorschriften.
Die Unterhaltung liegt bei der htp GmbH.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

8 Bau-km
1+425 bis

1+450

Fernmeldekabel a) und b)
Deutsche Telekom AG

Infolge der Verlegung des Radweges östlich der B 444 wird
das vorhandene Fernmeldekabel überbaut. Die vorhandene
Fernmeldeleitung (Erdkabel) muss im Überbauungsbereich
der Verkehrsanlage, soweit technisch erforderlich,
entsprechend den neuen Gegebenheiten gesichert oder
baulich angepasst werden.
Weiterhin ist das Fernmeldekabel im Bereich des geplanten
Radweges während der Bauzeit zu sichern.

Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden
Verträgen bzw. gesetzlichen Regelungen.

Für Fernmeldeleitungen gilt das Telekommunikationsgesetz
in der letztgültigen Fassung und den dazu erlassenen
Vorschriften.

Die Unterhaltung liegt bei der Deutschen Telekom AG.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

9 Bau-km
1+400 bis

1+480
gesamter

Baubereich

Leitungen a) und b) unverändert Rechtmäßig hergestellte Leitungen aller Art
(Versorgungsleitungen, Kanalisation, Dränungen u.ä.), die
aus den Plänen nicht ersichtlich oder im
Regelungsverzeichnis nicht aufgeführt sind, hat der
Leitungseigentümer im Benehmen mit dem Träger der
Straßenbaulast im notwendigen Maß zu ändern.

Die Kostentragung bestimmt sich nach den bestehenden
Verträgen bzw. gesetzlichen Regelungen.

Für Fernmeldeleitungen gilt das Telekommunikationsgesetz
in der letztgültigen Fassung und den dazu erlassenen
Vorschriften.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

10 Bau-km
1+400 bis

1+480
gesamter

Baubereich

Einfriedungen a) und b) unverändert Die Grundstückseinfriedungen werden, soweit im
Regelungsverzeichnis nicht bereits im Einzelnen aufgeführt,
wenn notwendig, wiederhergestellt, beseitigt oder
entschädigt.

Die Einzelheiten werden zwischen
dem Straßenbaulastträger und den Betroffenen außerhalb
des Planfeststellungsverfahrens geregelt.
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

11 Bau-km
1+380
1+475
1+495

S01 / Teilmaßnahme 1
Einzelbaumschutz /
Stammschutz

a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Einzelbaumschutz / Stammschutz

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S01, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

12 Bau-km
1+430

(Eiche, westl.
B 444),
1+433

(Weide, östl.
B 444)

S01 / Teilmaßnahme 2
Einzelbaumschutz /
Stammschutz

a) und b):
E und U:
Wie bisher

Einzelbaumschutz / Stammschutz

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S01, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

13 Bau-km
1+460

Bis 1+470

S01 / Teilmaßnahme 3
Schutz angrenzender
Gehölz- und
Vegetationsbestände

a) und b):
E und U:
Wie bisher

Schutz angrenzender Gehölz- und Vegetationsbestände

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S01, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

14 Bau-km
1+400 bis

1+480
gesamter

Baubereich

S02 / Teilmaßnahme 1
Rückschnitt

a) und b):
E und U:
Wie bisher

Rückschnitt Bäume und Gehölze

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S02, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

15 Bau-km
1+433,50
Bestands-
bauwerk

S02 / Teilmaßnahme 2
Kontrolle potentieller
Fledermausquartiere im
Bauwerksbereich

a) –
b) Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

potentielle Fledermausquartiere
Kontrolle und Nutzungsvermeidung

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S02, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

16 Bau-km
1+433,50
Bauwerks-

Bereich

S06
Gewässerschutz bei Abbruch
Bestandsbauwerk und
Ersatzneubau

a) und b):
E und U:
Wie bisher

Gewässerschutz

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S06, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

17 Bau-km
1+433,50
Bauwerks-

bereich

A03 / Konflikt 3 –
Fledermäuse
Wiederherstellung
potentieller
Fledermausquartiere im
Bauwerksbereich

a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Konfliktausgleich Fledermäuse im Bauwerksbereich

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer A03, bzw. in U9.1 (Konfliktplan)
U9.1 und U9.2 aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

18 Bau-km
1+400

Bis
1+465

A04 / Konflikt 1 -
Entsiegelung und
Renaturierung

a) und b);
E und U:
Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Entsiegelung des alten Radweges, Rückbau und
Renaturierung

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer A03, bzw. in U9.1 (Konfliktplan)
U9.1 und U9.2 aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

19 Bau-km
1+400 bis

1+480
gesamter

Baubereich

A05 /Konflikt  2 –
vorrübergehende
Beeinflussung
Vegetationsräume im
gesamten Baubereich

a) –
E und U:
b) Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Vermeidung und Schutz - Ausgleich
Vegetation, Boden - Renaturierung

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer A05, bzw. in U9.1 (Konfliktplan)
U9.1 und U9.2 aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)
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Regelungsverzeichnis
für das Straßenbauvorhaben

B 244 – Bauwerk 3627-559 über Schwarzwasser

Unterlage: 11

Datum: 06.11.2023

Lfd.
Nr.

Betriebs-km
bzw. Bau-km
(Strecke oder

Achsen-
schnittpunkt)

Bezeichnung a) bisheriger
b) künftiger
 Eigentümer (E)
 oder
 Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung

1 2 3 4 5

20 Bau-km
1+433,50
Bauwerks-

Bereich

S07
Schaffung einer
Querungshilfe für Fischotter

a) –
E und U:
b) Bundesrepublik Deutschland
(Bundesstraßenverwaltung)

Schaffung beidseitiger Bermen für den Fischotter unter dem
Ersatzneubau der Brücke über das Gewässer
„Schwarzwasser“.

Detaillierte Beschreibungen sind in der Maßnahmenkartei,
U9.3, Maßnahmennummer S06, aufgeführt.

Kostenträger:
Bundesrepublik Deutschland (Bundesstraßenverwaltung)

Bearbeitet:                                                                                                                               Geprüft:

                                     NLStBV GB Wolfenbüttel                                                                                                         NLStBV GB Wolfenbüttel
                                     Wolfenbüttel, den                                                                                                                     Wolfenbüttel, den

                                     Im Auftrag Teitge                                                                                                                    Im Auftrag Burgdorf


